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§ 1191 ABGB Umfang der
Geschäftsführungsbefugnis

 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Die Befugnis zur Geschäftsführung erstreckt sich auf alle Handlungen, die der gewöhnliche Geschäftsbetrieb

der Gesellschaft mit sich bringt.

2. (2)Zur Vornahme von Handlungen, die darüber hinausgehen (außergewöhnliche Geschäfte), ist ein einstimmiger

Beschluss aller Gesellschafter erforderlich.

3. (3)Zur Einräumung einer Vollmacht gemäß § 1008 bedarf es der Zustimmung aller geschäftsführenden

Gesellschafter, es sei denn, dass Gefahr im Verzug ist. Der Widerruf einer solchen Vollmacht kann von jedem der

zur Erteilung oder zur Mitwirkung bei der Erteilung befugten Gesellschafter erfolgen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1008
file:///

	§ 1191 ABGB Umfang der Geschäftsführungsbefugnis
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


